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RS OGH 1966/2/23 7Ob40/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1966

Norm

ABGB §1165 D

Rechtssatz

Wer zum Zwecke einer Bauführung einen Baumeister zum Generalunternehmer bestellt, haftet für das Entgelt der von

diesem unerlaubterweise im Namen des Bauherrn geschlossenen Werkverträge und Kaufverträge nicht, selbst wenn

er sich den daraus entstandenen Nutzen zuwendet.
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